
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Lizenzvereinbarung über die Nutzung von Geodaten der  

Vermessungsverwaltungen der Länder bereitgestellt durch das  

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) zu Testzwecken 

 

1. Grundsatz  

Für die Nutzung von Geoinformationen (nachfolgend: Daten) erkennt der Lizenznehmer die AGNB 
(Anlage AGNB) als verbindlich an, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  

2. Lizenztyp und sachlicher Geltungsbereich  

Mit der vorliegenden Lizenzvereinbarung wird die folgende Lizenz eingeräumt:  

 Geschäftslizenz für Testzwecke  

Die Lizenz umfasst die Nutzung der vom Lizenzgeber unter dieser Lizenz bereitgestellten Daten. 

3. Nutzungsrecht  

Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht, die vom Lizenzgeber 
unter dieser Lizenz bereitgestellten Daten zu den nachstehenden Bedingungen zu nutzen.  

4. Umfang des Nutzungsrechts  

Die Lizenz berechtigt den Lizenznehmer, die unter dieser Lizenz bereitgestellten Daten wie folgt zu 
nutzen: 

 Test der Daten zur Überprüfung der Kompatibilität mit den Systemen des 
 Lizenznehmers.  

Im Fall der Weitergabe von Daten an einen Auftragnehmer hat der Lizenznehmer diesen schriftlich zur 
Einhaltung der Lizenzvereinbarung zu verpflichten. Die übernommenen Daten dürfen ausschließlich 
für die Überprüfung der Kompatibilität, die Voraussetzung für eine Bearbeitung des Auftrags ist, 
verwendet werden.  

Die Daten sind in keinem Fall Dritten zugänglich zu machen. Nach Ablauf der Lizenzvereinbarung sind 
alle verbliebenen Daten, auch Zwischenprodukte, Arbeitskopien u. dgl. zu löschen. 

Jede darüber hinausgehende Nutzung ist nur mit schriftlicher Einwilligung des Lizenzgebers (BKG) 
zulässig.  

5. Gebühren / Entgelte  

Die Bereitstellung und Nutzung der Daten ist für eine testweise Nutzung kostenfrei.  

6. Laufzeit und Kündigung  

Die Laufzeit dieser Lizenzvereinbarung ist unbefristet. 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 
Allgemeine Bedingungen für die 

Bereitstellung und Nutzung von Geodaten der 
Vermessungsverwaltungen der Länder 

durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 
und deren Nutzung 

(Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen - AGNB) 
Stand: 01.02.2017 

1. Geltungsbereich 

1.1. Lieferungen und Leistungen des Bundesamtes für Kartographie und 
Geodäsie (nachfolgend: Lizenzgeber), die sich auf Geodaten der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder beziehen, sowie die Nutzung von Geoda-
ten der Länder in jeder Form (z. B. digital, analog, online, offline, in Diens-
ten, in Produkten) erfolgen auf Grundlage der nachfolgenden Bedingun-
gen in ihrer zum Zeitpunkt der Lieferung, Leistung bzw. Nutzung gültigen 
Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, soweit sie 
schriftlich zwischen dem Lizenzgeber und dem Nutzer (nachfolgend: Li-
zenznehmer oder Besteller) vereinbart worden sind. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Lizenznehmers oder Bestellers werden durch 
den Lizenzgeber nicht anerkannt. 

1.2. Eine Novellierung der AGNB einschließlich der Darstellung der Änderun-
gen wird Vertragskunden unter Bezug auf § 308 Nr. 5 BGB per E-Mail 
mitgeteilt. Nach Ablauf einer darin gesetzten angemessenen Wider-
spruchsfrist gilt die novellierte AGNB-Fassung im Vertragsverhältnis als 
anerkannt (fingierte Zustimmung), es sei denn, der Vertragskunde macht 
von seinem Widerspruchsrecht fristgerecht Gebrauch. Auf diese Folge 
wird in dieser E-Mail besonders hingewiesen. 

2. Rechtliche Hinweise 

2.1. Der Lizenzgeber besitzt die Rechte zur Bereitstellung von Geodaten, die 
durch ihn im Auftrag der Vermessungsverwaltungen der Länder bereitge-
stellt werden. Die Geodaten unterliegen dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) 
und den Vermessungs- und Geoinformationsgesetzen der Bundesländer. 
Jede Nutzung der Geodaten durch Umarbeitung, Vervielfältigung, Digitali-
sierung, Weitergabe, Veröffentlichung, Präsentation im Internet oder auf 
sonstige Weise, die über die nachstehenden Bedingungen hinausgeht, ist 
nur mit schriftlicher Einwilligung des Lizenzgebers zulässig. Zuwiderhand-
lungen sind nach den einschlägigen Gesetzen über Vermessung, Kataster 
und Geoinformation der Bundesländer mit Bußgeld sowie nach §§ 106 ff. 
UrhG mit Strafe bedroht. 

2.2. Der Lizenzgeber stellt den Lizenznehmer von etwaigen Schadensersatz-
ansprüchen Dritter betreffend die Rechte an den bereitgestellten Daten 
frei. 

3. Vertragsschluss 

Ein Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber kommt 
nur durch Abschluss einer schriftlichen Lizenzvereinbarung, durch schrift-
liche oder elektronische Auftragsbestätigung durch den Lizenzgeber oder 
durch Erfüllung eines Auftrags durch den Lizenzgeber zustande. 

4. Besonderheiten für Verbraucher 

4.1. Ist der Lizenznehmer ein Verbraucher, steht ihm nach § 312g BGB ein 
Widerrufsrecht zu. Hierfür gelten die Bestimmungen der nachstehenden 
Widerrufsbelehrung. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer ge-
werblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. 

4.2. Informationen über Verbraucherschlichtungsstellen zur Beilegung von 
Streitigkeiten erhalten Sie unter http://ec.europa.eu/odr/. Unsere E-Mail-
adresse ist: dlz@bkg.bund.de. 

4.3. Es wird darauf hingewiesen, dass keine Bereitschaft zur Teilnahme an 
einem Schlichtungsverfahren besteht.  

5. Versand und Datenübermittlung 

5.1. Der Versand analoger Produkte erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestel-
lers. Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs und der zufälligen Verschlechterung mit der Übergabe der verkauf-
ten analogen Produkte auf den Besteller über. 

5.2. Das Eigentum an den Produkten verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
beim Lizenzgeber. 

5.3. Der Besteller ist verpflichtet, Sendungen unmittelbar nach Erhalt auf 
Vollständigkeit zu prüfen. Unrichtige oder unvollständige Sendungen oder 
sonstige offensichtliche Mängel sind innerhalb von zwei Wochen nach Er-
halt zu reklamieren. Die Geodaten sind innerhalb von drei Monaten nach 
Erhalt zu prüfen. Versteckte Mängel sind umgehend nach ihrer Feststel-
lung innerhalb eines Jahres nach Empfang der Lieferung zu reklamieren. 
Beanstandungen werden nur innerhalb dieser Fristen berücksichtigt. 

5.4. Ist der Besteller Verbraucher, hat er etwaige Mängel innerhalb von 
zwei Jahren nach Erhalt der Lieferung zu reklamieren. Im Falle einer 
rechtzeitigen und begründeten Mängelanzeige stehen ihm die gesetzli-
chen Rechte zu. Schadensersatz kann er – unbeschadet Nr. 10.2 – je-
doch nur verlangen, wenn er den Mangel innerhalb eines Jahres nach Er-
halt der Lieferung angezeigt hat. 

6. Nutzung für den privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

6.1. Der Lizenznehmer erhält das nicht ausschließliche und mit Ausnahme der 
Nr. 8.1 nicht übertragbare Recht, die durch den Lizenzgeber bereitgestell-
ten Geodaten im internen Bereich des Lizenznehmers zu nutzen. Dazu 
zählen auch die Einstellung der Daten in ein lokales Netzwerk des Li-
zenznehmers und die Vervielfältigung zum internen Gebrauch. 

6.2. Der Lizenznehmer hat durch geeignete Maßnahmen dafür zu sorgen, 
dass Dritte keinen Zugriff auf die Geodaten nehmen können und dass Be-
schäftigte des Lizenznehmers diese weder zu ihrem persönlichen Zweck 
nutzen noch Dritten zugänglich machen können. Der Lizenznehmer hat 
dem Lizenzgeber auf Verlangen Auskunft über die getroffenen Maßnah-
men zu geben. 

7. Präsentation, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe 

7.1. Der Lizenznehmer darf die Geodaten, mit Ausnahme personenbezogener 
Daten 

 auf Ausstellungen u. dgl., an denen er als Aussteller oder Veranstal-
ter teilnimmt, präsentieren 

 in Form von einzelnen Bildern im Internet einstellen, wenn der Zu-
gang zur Internetseite kostenfrei möglich ist, die Daten je vom Li-
zenznehmer verantworteter Website (Internet-Domain) einen Umfang 
von 10 statischen Bildern zu je maximal 1 Mio. Pixel nicht überschrei-
ten und eine Quellenangabe nach Nr. 7.2 als Link auf die Internetsei-
te des Lizenzgebers ausgeführt wird 

 zu Unterrichtszwecken im Klassenverband oder in Kursen nutzen 

 in Form von jährlich max. 100 analogen Vervielfältigungen bis zum 
Format DIN A3 kostenfrei weitergeben 

7.2. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, 
Verbreitung oder Präsentation der Daten sowie bei jeder Veröffentlichung 
oder externer Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deut-
lich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten 
ist: 

© GeoBasis-DE / BKG <Jahr> 

8. Beauftragung eines Auftragnehmers 

8.1. Die Weitergabe von Geodaten an einen Auftragnehmer des Lizenzneh-
mers ist zulässig, soweit und solange dies zur Nutzung nach Nr. 6 erfor-
derlich ist. 

8.2. Im Fall der Weitergabe von Geodaten an einen Auftragnehmer hat der 
Lizenznehmer diesen schriftlich zu verpflichten, die übernommenen Daten 
ausschließlich für die Bearbeitung des Auftrags zu verwenden, sie in kei-
nem Fall Dritten zugänglich zu machen sowie nach Erfüllung des Auftrags 
alle bei ihm verbliebenen Daten, auch Zwischenprodukte, Arbeitskopien u. 
dgl. zu löschen. 

9. Entgelte/Gebühren 

9.1. Die Bereitstellung und Nutzung der Geodaten sind geldleistungspflichtig, 
soweit nicht anders geregelt. Die Höhe der Entgelte/Gebühren bemisst 
sich nach der AdV-Gebührenrichtlinie in der jeweils zum Zeitpunkt der 

Anlage AGNB 

http://ec.europa.eu/odr/


 
 
 
 
 

 

 

 

Abgabe oder Nutzung der Dienste geltenden Fassung. Der Lizenzgeber 
teilt dem Lizenznehmer Änderungen der einschlägigen Vorschriften spä-
testens drei Monate vor ihrem Inkrafttreten mit. Bei einer Erhöhung der 
Entgelte/Gebühren um mehr als 2 % steht dem Lizenznehmer bis zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens ein besonderes Kündigungsrecht zu. 

9.2. Der Betrag wird mit Zugang der Rechnung fällig. Soweit in der Rechnung 
keine andere Frist festgelegt ist, ist diese innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang ohne Abzug zu begleichen. 

10. Gewährleistung, Haftung 

10.1. Der Lizenzgeber stellt die Geodaten mit der zur Erfüllung seiner öffentli-
chen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt bereit. Für die Geodaten gelten in 
Bezug auf deren Verfügbarkeit und deren Qualität die durch den Lizenz-
geber in Produktbeschreibungen oder ähnlichem zugewiesenen Spezifika-
tionen und Qualitätsmerkmale. Der Lizenzgeber übernimmt jedoch keine 
Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten sowie 
die dauerhafte Verfügbarkeit der Dienste. Der Lizenzgeber macht geplan-
te Änderungen betreffend die Bereitstellung der Geodaten möglichst früh-
zeitig vor deren Umsetzung in geeigneter Weise bekannt, soweit davon 
auszugehen ist, dass die Änderungen aus Sicht des Lizenznehmers nicht 
nur unerheblich sind.  

10.2. Für Schäden, die durch die Nutzung und Weiterverwendung der Geoda-
ten entstehen, haftet der Lizenzgeber nur bei vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger Pflichtverletzung seiner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfül-
lungsgehilfen. Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit sowie für Schäden aus der Verletzung einer wesent-
lichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Ein-
haltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) haftet 
der Lizenzgeber aber auch bei einfacher Fahrlässigkeit; im letzten Fall ist 
die Haftung jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Schadens begrenzt. Für den Verlust von Daten haftet der Li-
zenzgeber insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, dass es der Li-
zenznehmer oder dessen Auftragnehmer unterlassen hat, Datensicherun-
gen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene 
Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können. 

10.3. Der Lizenznehmer haftet gegenüber dem Lizenzgeber bei Verstößen 
gegen diese Nutzungsbedingungen, insbesondere bei vereinbarungswid-
riger Nutzung oder Weitergabe von Geodaten oder Zugangskennungen 
für Dienste durch den Lizenznehmer oder seine Beschäftigten für den 
dadurch entstandenen Schaden. 

11. Speicherung von Kundendaten 

Die Kontaktinformationen des Lizenznehmers dürfen vom Lizenzgeber 
elektronisch gespeichert und in Übereinstimmung mit dem Bundesdaten-
schutzgesetz verarbeitet werden. Sie werden, soweit es für die Erledigung 
des Kundenauftrags oder die interne Abrechnung erforderlich ist, an die 
zuständigen Stellen weitergeleitet. Bei Telediensten gilt das Telemedien-
gesetz. 

12. Schlussbestimmungen 

12.1. Die Parteien sind sich einig, dass die Ungültigkeit oder die Undurchsetz-
barkeit einzelner Regelungen die Gültigkeit dieser AGNB nicht berührt. 
Soweit sich einzelne Regelungen als ungültig oder undurchsetzbar erwei-
sen, verpflichten sich die Parteien einvernehmlich zusammenzuwirken, 
um eine nach Treu und Glauben für beide Seiten angemessene Regelung 
zu finden. Letzteres gilt auch für die Schließung etwaiger Regelungslü-
cken. 

12.2. Wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentli-
chen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, oder wenn 
mindestens eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat, ist Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusam-
menhang mit der Nutzung der Geodaten Frankfurt am Main. Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des CISG (Über-
einkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf vom 11. April 1980 (BGBl. 1988 II S. 588)). 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt bei Kauf-
verträgen 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über 
die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Daten-
träger geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Bundesamt für Karto-
graphie und Geodäsie, Zentrale Stelle Geotopographie, Karl-Rothe-Straße 
10 – 14, 04105 Leipzig (Telefon +49 (0) 341 5634 333, Fax +49 (0) 341 
5634 415, E-Mail: dlz@bkg.bund.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dabei das 
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-
schrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht für die Lieferung von Waren, die nicht vor-
gefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Be-
stimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind und nicht für 
die Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in ei-
ner versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung ent-
fernt wurde. 

Das Widerrufsrecht erlischt, wenn der Lizenzgeber bei einem Vertrag über 
die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digi-
talen Inhalten mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ablauf der Wider-
rufsfrist mit der Vertragsausführung beginnt oder wenn Sie selbst vor Ablauf 
der Widerrufsfrist die Lieferung veranlassen (Download). 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir 
Ihnen im Widerrufsfall alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme zusätzlicher Kosten, die sich da-
raus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns ange-
botene, günstigste Standardlieferung wählen) unverzüglich und spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wie-
der zurückerhalten oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Wa-
ren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages un-
terrichten, an das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Zentrale Stelle 
Geotopographie, Karl-Rothe-Straße 10 – 14, 04105 Leipzig zurückzusenden 
oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Fristablauf 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Wa-
ren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn er auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funk-
tionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-
rufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Be-
trag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie 
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der vorge-
sehenen Dienstleistungen entspricht. 

 




